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Berlin, 29. Januar 2025

Startschuss für die VDB SV und Relaunch der VDB

Am 27. Januar 2025 ist der Startschuss für ein weiteres

Digitalisierungsprojekt der BStBK gefallen. Die

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat das Vergabeverfahren

für den Aufbau einer Vollmachtsdatenbank in der

Sozialversicherung (VDB SV) und dem Relaunch der VDB in

Steuersachen (VDB St) abgeschlossen.

Die VDB SV ersetzt – wie die bereits seit über 10 Jahren erfolgreich

genutzte Vollmachtsdatenbank in Steuersachen – die bisher

papierbasierten Vollmachten durch einen elektronischen

Vollmachtsnachweis. Damit wird die Lohnabrechnung deutlich

vereinfacht: Statt der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht

gegenüber jedem einzelnen Sozialversicherungsträger können

Steuerberater*innen nun die Vollmachtsdaten einer zuvor erteilten,

sozialversicherungsrechtlichen Generalvollmacht eintragen. Diese

kann dann durch alle betroffenen Sozialversicherungsträger

abgerufen werden.

BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab: „Die Vergangenheit

hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung unserer

Geschäftsprozesse ist. Wer in Zukunft seine Mandantschaft

optimal vertreten und beraten will, freut sich über jede Form von

Bürokratieabbau und Vereinfachung. Mit der VDB SV verfolgt die

BStBK das Ziel, Verwaltungsprozesse zu optimieren und den

bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten zu minimieren.“

Darüber hinaus soll nach mehr als zehn Jahren erfolgreichem

Betrieb die VDB St ein technisches und optisches Update

erhalten.
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Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vertritt als gesetzliche
Spitzenorganisation die Gesamtheit der bundesweit fast 106.000
Steuerberater*innen, Steuerbevollmächtigten und steuerberatenden
Berufsausübungsgesellschaften. Neben der Vertretung des
Berufsstandes auf nationaler und internationaler Ebene wirkt die BStBK
an der Beratung der Steuergesetze sowie an der Gestaltung des
Berufsrechts mit. Sie fördert außerdem die berufliche Fortbildung der
Steuerberater*innen und die Ausbildung des Nachwuchses.
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